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Kassenzahnärztliche Vereinigung Sachsen  
Vorstand 
Schützenhöhe 11 
01099 Dresden 
 
Geschäftsbereich Mitglieder 
Tel.: 03 51 – 805 34 16 
Fax: 03 51 – 805 34 17 
mitglieder@kzv-sachsen.de 

 

Antrag auf Genehmigung zur Beschäftigung eines Assistenten / Vertreters 
 

Antragsteller 
Abrechnungsnummer: 

Titel: Name: Vorname: 

Ich beantrage die Genehmigung zur Beschäftigung eines 
Vorbereitungsassistenten  
Entlastungsassistenten  
Weiterbildungsassistenten  
Vertreters  

Begründung Entlastungsassistent / Vertreter: 
 
 
 

Assistent 
Titel: Name: Vorname: 

geboren am: 

PLZ  Wohnort:  Straße: 

beabsichtigter Einstellungstermin: 

Arbeitszeit (Stunden/Woche): 

Als Anlagen sind beigefügt: 
1 unterschriebener, lückenloser Lebenslauf des Assistenten (auch Zeiten der Nichtbeschäf 
 tigung sind anzugeben) 
2 beglaubigte Kopie der Approbation 
3 Kopie des Arbeitsvertrages 

.................................... ...............................  .................................................. 
               Ort                                    Datum                                    Unterschrift 
 
 
.................................... 
      Praxisstempel 
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Informationsblatt zur Beschäftigung von Assistenten 
 
 
Der Vorstand der KZV Sachsen hat Grundsätze zur Beschäftigung von Assistenten und Ver-
tretern, im Rahmen der vertragszahnärztlichen Versorgung, beschlossen. 
Auszüge zur Beschäftigung von Assistenten  
 
 Der Antrag auf Genehmigung eines: 

- Vorbereitungsassistenten 
- Entlastungsassistenten 
- Weiterbildungsassistenten 
ist grundsätzlich, vor der beabsichtigten Beschäftigungsaufnahme, bei der KZV Sachsen 
zu stellen. 
 

 Der Praxisinhaber kann einen ganztags oder zwei halbtags tätige Assistenten beschäfti-
gen. Dabei gilt eine Beschäftigung bei über 30 Wochenstunden als Ganztagsbeschäfti-
gung und über 10 Stunden als Halbtagsbeschäftigung. Dem Antrag auf Beschäftigung 
eines Assistenten ist eine Kopie des Arbeitsvertrages beizulegen, aus dem die wöchent-
liche Arbeitszeit hervorgeht. 
 

 Die Beschäftigung eines Weiterbildungsassistenten richtet sich nach der Weiterbildungs-
ordnung der LZK Sachsen. 
 

 Die Genehmigung zur Beschäftigung eines Entlastungsassistenten kann durch den Vor-
stand der KZV Sachsen erteilt werden, wenn dies zur Sicherstellung der vertragszahn-
ärztlichen Versorgung erforderlich ist, sie darf nicht der Vergrößerung der Praxis oder der 
Aufrechterhaltung eines übergroßen Praxisumfanges dienen. Die Antragsstellung ist zu 
begründen und die Gründe sind glaubhaft zu machen.  
Die Genehmigung wird in der Regel einmalig, befristet auf ein Jahr, erteilt. 
 

 Es besteht die Möglichkeit der Beschäftigung als angestellter Zahnarzt nach § 32b Zu-
lassungsverordnung für Vertragszahnärzte. Formulare und Termine finden Sie auf der In-
ternetseite der KZV Sachsen unter www.zahnaerzte-in-sachsen.de 
 

 Die von einem nicht genehmigten Assistenten erbrachten Leistungen können nicht als 
abrechnungsfähige vertragszahnärztliche Leistungen anerkannt werden. 
 

 Die Genehmigung zur Beschäftigung eines Assistenten ist zu widerrufen, wenn die Be-
schäftigung nicht mehr begründet ist. 
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